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Eine andere Meinung 

235. Ein Mitglied des Sachverständigenrates, Achim Truger, kann sich der Mehrheits-
position des Sachverständigenrates in Kapitel 2 „Stabilisierungspolitik in Zeiten 
von Corona“ in einigen Punkten nicht anschließen. Die abweichende Meinung be-
trifft vor allem die Frage der finanzpolitischen Konsolidierungsstrategie 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Risiken der Schuldenbremse. 

236. Für den Fall, dass eine aktive Konsolidierung der öffentlichen Haushalte notwen-
dig würde, bevorzugt die Ratsmehrheit tendenziell eine ausgabensei-
tige Konsolidierung. Dies wird einerseits mit den durchgeführten Modellsimu-
lationen, andererseits mit Ergebnissen aus der Literatur begründet.  ZIFFERN 224 F. 
Beide Begründungen halten jedoch einer näheren Überprüfung nicht stand: So-
wohl makroökonomische Modellanalysen als auch die empirische Literatur zur 
Höhe des Fiskalmultiplikators lassen genauso gut den gegenteiligen Schluss zu – 
wenn sie ihn nicht sogar nahelegen. Damit könnte – falls überhaupt notwendig – 
aus makroökonomischer Sicht mindestens genauso gut auch eine einnahmesei-
tige Konsolidierung mittels höherer Steuern oder Abgaben gerecht-
fertigt werden. 

237. In der Simulation des Konjunkturpakets mittels eines für Deutschland geschätz-
ten Modells, das auf der Studie von Drautzburg und Uhlig (2015) für die USA ba-
siert, führen bei der ab dem Jahr 2023 unterstellten Konsolidierung höhere Steu-
ern auf Arbeit und Kapital zu stärker negativen Effekten auf das BIP als eine aus-
gabenseitige Kürzung von Pauschaltransfers oder des Staatskonsums. Allerdings 
zeigen Sensitivitätsanalysen mit dem Modell, dass die Unterschiede zwischen 
einer Konsolidierung über den Staatskonsum oder über Steuern spürbar auf 
Variationen der Modellparameter reagiert. So verringert sich der Unter-
schied zwischen einnahme- und ausgabenseitiger Konsolidierung insbesondere 
für die mittlere Frist spürbar, wenn der Anteil kreditbeschränkter Haushalte auf 
50 % erhöht oder die Arbeitsangebotselastizität um 25 % verringert wird.  TA-

BELLE 12 Schon im gegebenen Modellrahmen stellt sich daher die Frage, ob sich 
aufgrund möglicherweise relativ kleiner quantitativer Unterschiede zwischen den 
Konsolidierungsstrategien weitreichende Schlussfolgerungen hinsichtlich der 
Strategie ableiten lassen. 

238. Andere neu-keynesianische empirische Modelle kommen durchaus zu 
systematisch höheren Multiplikatoren auf der Ausgabenseite als auf 
der Einnahmeseite. Dies gilt etwa für ausführliche Simulationen zur Höhe des 
Fiskalmultiplikators für die einzelnen Länder des Euro-Raums mit dem weit ver-
breiteten National Institute Global Econometric Model (NIGEM): „Our analysis 
suggests that fiscal multipliers arising from government spending measures are 
larger than those arising from changes in taxation.“ (Carreras et al., 2016). Dies 
gilt in den Simulationen auch für Deutschland. 

239. Der Überblicksaufsatz von Ramey (2019) zu den makroökonomischen Wirkungen 
der Fiskalpolitik weist darüber hinaus für die Modellklasse der Dynamischen 
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Stochastischen Allgemeinen Gleichgewichtsmodelle (Dynamic 
Stochastic General Equilibrium, DSGE) Multiplikatorwerte aus, die sich für 
die Ausgaben- und Einnahmeseite zumindest nicht systematisch unterschei-
den. 

240. Für empirische Studien auf Zeitreihenbasis weist die Überblicksstudie von 
Ramey (2019) größtenteils tatsächlich deutlich höhere Multiplikatoren auf der 
Einnahmeseite als auf der Ausgabenseite aus. Allerdings zeigen Caldara und 
Kamps (2017), dass für die Schätzung von Multiplikatoren in Zeitreihenstudien 
die Art der Identifikation fiskalpolitischer Schocks eine entscheidende 
Rolle spielt. Mittels einer neuen Identifikationsstrategie, angewandt auf wesent-
liche Studien aus der Literatur, revidieren sie deren Ergebnisse und kommen zu 
dem Schluss, dass ausgabenseitige Multiplikatoren höher als einnahmesei-
tige seien. Schließlich kommen Gechert et al. (2020b)in ihrer narrativen Studie 
im Gegensatz zu den von der Ratsmehrheit angeführten narrativen Studien eben-
falls zu dem Ergebnis höherer Multiplikatoren auf der Ausgabenseite. 

241. Gechert (2015) kommt in einer Metaregressionsanalyse über 104 empirische Stu-
dien zum Fiskalmultiplikator zu dem Ergebnis, dass der Multiplikator für den 
Staatskonsum nahe an eins und um 0,3 bis 0,4 Punkte höher als die 
Steuer- und Transfermultiplikatoren liegt. Als systematisch am größten er-
weist sich in der Studie der Multiplikator der öffentlichen Investitionen. Gechert 
und Rannenberg (2018) ermitteln in einer Metaanalyse über 98 empirische Stu-
dien ebenfalls tendenziell einen höheren ausgabenseitigen Multiplikator, wobei 
sich dieser in konjunkturell schlechten Zeiten als besonders hoch erweist, 
während der einnahmeseitige Multiplikator eher unabhängig vom Konjunktur-
verlauf, aber kleiner als der ausgabenseitige, zu sein scheint. 

242. Wegen der aktuell großen Unsicherheit – zumal aufgrund der zweiten Infektions-
welle und der notwendigen gesundheitspolitischen Maßnahmen – lassen sich die 
genauen Auswirkungen der Krise auf die öffentlichen Haushalte in den 
nächsten Jahren kaum vorhersehen. Daher werden im Jahresgutachten auch we-
der konkrete Angaben zum richtigen Konsolidierungszeitpunkt noch zur Höhe 
der Konsolidierungsbedarfe gemacht. Zu Recht weist die Ratsmehrheit zudem auf 
die Notwendigkeit einer möglichst wachstumsfreundlichen Konsoli-
dierung hin und erwähnt finanzpolitische Gestaltungsoptionen, etwa einen zeit-
lich gestreckten Abbaupfad für das strukturelle Defizit des Bundes oder einen 
konjunkturgerechten Tilgungsplan. 

Angesichts der Außergewöhnlichkeit der Situation mitten in einer globalen 
Pandemie und der durch sie verursachten tiefen Wirtschaftskrise ist es jedoch 
notwendig, die Finanzpolitik in Bund und Ländern explizit vor einem zu frü-
hen Einschwenken auf den – mittelfristig unbestritten notwendigen – Konsoli-
dierungskurs und vor den diesbezüglichen Risiken der Schuldenbremse zu 
warnen. 

243. Daher sind diskretionäre Ausgabenkürzungen und/oder Steuer- und Abgabener-
höhungen auf absehbare Zeit zu vermeiden. Verfrühte Konsolidierungs-
maßnahmen können zu stark negativen Wirkungen auf die Wirtschafts-
leistung führen, die zudem langfristig aufgrund von Hysterese-Effekten auch das 
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Produktionspotenzial senken können (Fatás und Summers, 2018). Die zügige 
Haushaltskonsolidierung nach der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise erfolgte 
in Deutschland nicht durch forcierte Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhun-
gen, sondern größtenteils durch das Auslaufen konjunktureller Impulse und die 
überraschend schnelle und kräftige konjunkturelle Erholung (Rietzler und Tru-
ger, 2019). 

244. Aus diesen Gründen sollte die Finanzpolitik von Bund und Ländern aktiv die im 
Rahmen der Schuldenbremse bestehenden Spielräume zur Konjunktursta-
bilisierung und Stärkung öffentlicher Investitionen nutzen. Die Länder 
sollten die Spielräume insbesondere auch nutzen, um ihre Kommunen stärker 
vor den krisenbedingten fiskalischen Belastungen abzuschirmen und wo nötig 
eine Altschuldentilgung zu ermöglichen. Andernfalls drohen in finanzschwa-
chen Kommunen gravierende und makroökonomisch kontraproduktive Kürzun-
gen der öffentlichen Investitionen. 

Hierfür sollte erstens die Ausnahmeregel der Schuldenbremse in Bund und 
Ländern – ggf. im Rahmen eines Abbaupfades für das strukturelle Defizit – so 
lange wie nötig angewendet werden; eine Festlegung auf eine konkrete Jah-
reszahl, etwa auf das Jahr 2022 – wie derzeit von der Bundesregierung vorgese-
hen – ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unnötig. Zweitens sollten die Tilgungs-
pläne für die im Rahmen der Ausnahmeregel der Schuldenbremse aufgenomme-
nen Kredite deutlich gestreckt werden. Drittens bedarf es dringend einer An-
passung der im Rahmen der Schuldenbremse verwendeten Methode der Kon-
junkturbereinigung. Kurzfristig könnte auf Potenzialrevisionen verzichtet  
oder aber der Potenzialpfad statistisch deutlich geglättet werden (Gechert et al., 
2020a). 

245. Die Risiken der bislang verwendeten EU-Methode der Konjunkturbereini-
gung lassen sich am Beispiel der Revision der gesamtwirtschaftlichen Projektion 
der Bundesregierung von Herbst 2019 zum Frühjahr 2020 illustrieren. So wurde 
das Produktionspotenzial für das Jahr 2021 von der Herbstprojektion 2019 zur 
Frühjahrsprojektion 2020 um 2,4 % real und 2,9 % nominal abwärts revidiert. In 
den für die Finanzplanung des Bundes- und der Länderhaushalte relevanten Jah-
ren 2022 bis 2024 steigt die Abweichung kontinuierlich auf 3,0 % real bezie-
hungsweise 3,7 % nominal im Jahr 2024 an. Das hat zur Folge, dass sich der ge-
samtstaatliche strukturelle Finanzierungssaldo im Jahr 2021 um 1,6 Pro-
zentpunkte verschlechtert; im Jahr 2024 sind es dann sogar 2,1 Prozentpunkte. 
Für den Bund beträgt die revisionsbedingte Verschlechterung des strukturellen 
Saldos 2021 0,6 % des BIP oder gut 20 Milliarden Euro, im Jahr 2024 sind es 
dann bereits 0,9 % des BIP (Gechert et al., 2020a). Die seit dem 30. Oktober vor-
liegende Herbstprojektion der Bundesregierung verändert die vorstehende Diag-
nose qualitativ nicht. 

246. Dauerhafte Steuersenkungen für Haushalte und Unternehmen, wie sie von 
der Ratsmehrheit angesprochen  ZIFFER 162 oder als mögliches weiteres Element 
eines neuen Konjunkturprogramms  ZIFFER 195 diskutiert werden, sind finanz-
politisch höchst problematisch. Sie würden strukturelle Löcher in den öf-
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fentlichen Haushalten reißen und zu unnötigem ausgabenseitigen Konsolidie-
rungsdruck führen. Dagegen wäre eine temporäre Neuauflage des Kinderbonus, 
der sehr effektiv Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet, aber 
in dem im Sommer beschlossenen Konjunkturpaket mit nur 300 Euro je Kind ge-
ring dimensioniert war, als konjunkturpolitische Maßnahme erwägenswert (Ge-
chert et al., 2020a). 

247. Zwar ist eine Konsolidierung der öffentlichen Haushalte bei gefestigter Konjunk-
turerholung sinnvoll und notwendig. Dabei muss es aber nicht unbedingt um die 
Rückkehr zur Einhaltung eines unveränderten fiskalischen Regelwerks gehen. 
Vielmehr kann der deutschen Schuldenbreme durchaus ein grundlegender 
Reformbedarf vor allem hinsichtlich der Möglichkeit der dauerhaften Kreditfi-
nanzierung öffentlicher Investitionen attestiert werden (Goldene Regel der öf-
fentlichen Investitionen) (Truger, 2016; Expertise 2007; JG 2019 Ziffer 562 
ff., MV Schnabel und Truger). Insofern sollte die vor der aktuellen Krise begon-
nene Reformdebatte fortgesetzt werden. 
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Eine andere Meinung 

290. Ein Mitglied des Sachverständigenrates, Achim Truger, teilt nicht die in  ZIFFER 

289 enthaltene Interpretation der Entwicklung der Finanzpolitik in den Mitglied-
staaten des Euro-Raums seit 2014 als „das Ende der Konsolidierungsbemühun-
gen“, weil die Staatsanleihekäufe der EZB den Konsolidierungs- und Reform-
druck abgeschwächt hätten. Vielmehr wird die Auffassung vertreten, dass die 
akute Eurokrise in den Ländern der europäischen Peripherie im Zeitraum von 
2010 bis 2015 wesentlich durch die extrem restriktive Fiskalpolitik verur-
sacht wurde, die zudem von einer Verschärfung der europäischen Fiskalregeln 
(„Six-Pack“, Fiskalpakt, „Two-Pack“) begleitet wurde. Dass die Krise ab dem 
Jahr 2015 überhaupt überwunden werden konnte, lag einerseits daran, dass die 
EZB mit den Anleihekäufen einschritt, und andererseits daran, dass die Fiskalre-
geln durch die Europäische Kommission unter Jean-Claude Juncker wesentlich 
weniger strikt interpretiert und gehandhabt wurden (Europäische Kommission, 
2015; Europäischer Rat, 2015). 

Erst dies ermöglichte in den Krisenstaaten den Umstieg auf eine mehr oder weni-
ger konjunkturneutrale Fiskalpolitik, die in einen allmählichen von der Bin-
nennachfrage getragenen Aufschwung mündete und im Ergebnis dennoch zu ei-
ner deutlichen Haushaltskonsolidierung und einem Ende des krisenbe-
dingten Anstiegs der Staatsschuldenstände führte (Truger, 2020). 

 



Gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorgehen – Kapitel 3 

 Jahresgutachten 2020/21 – Sachverständigenrat 189 

 

Eine andere Meinung 

312. Ein Mitglied des Sachverständigenrates, Achim Truger, teilt nicht die in den  ZIF-

FERN 310 F. enthaltene Forderung einer „Reduktion der regulatorischen Privilegie-
rung von Forderungen gegenüber Staaten“ und „risikoabhängiger Großkredit-
grenzen“. Die angedachte Entprivilegierung von Staatsanleihen und -kre-
diten in den Bilanzen europäischer Banken würde diese im Wettbewerb mit 
Instituten außerhalb der EU, für die keine solchen Regelungen existieren, be-
nachteiligen. Eine Eigenkapitalunterlegung für Staatsanleihen und -kredite 
würde zudem die Staatsfinanzierung verteuern und damit auch den Abbau 
der Staatsverschuldung erschweren (JG 2018 Ziffer 499, MV Bofinger). Das-
selbe gilt im Übrigen auch für Collective Action Clauses (CAC) bei den 
Staatsschuldpapieren der Mitgliedstaaten (de Grauwe und Ji, 2013; Theobald und 
Tober, 2020) und insbesondere für die im Rahmen der ESM-Reform vorgesehene 
und von der Ratsmehrheit befürwortete Einführung von Single-Limb CAC.  KAS-

TEN 11 

Hinzu kommt, dass die Entprivilegierung je nach Ausgestaltung deutsche In-
stitute zwingen könnte, aus ihrer Sicht absolut sichere Anleihen, insbesondere 
deutsche Anleihen, gegen Anleihen anderer Mitgliedstaaten zu tauschen, die sie 
als weniger sicher ansehen. Nichts deutet darauf hin, dass es in den nächsten 
Jahrzehnten zu einem Ausfall bei deutschen Staatsanleihen kommen könnte, der 
eine entsprechende Eigenkapitalunterlegung oder Kreditbeschränkungen recht-
fertigen könnte (JG 2018 Ziffer 500, MV Bofinger). 
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Eine andere Meinung 

328. Ein Mitglied des Sachverständigenrates, Achim Truger, teilt nicht die in  ZIF-

FER 327 geäußerte Kritik an der Neuregelung der Entsenderichtlinie. Die Entsen-
derichtlinie der EU, welche die Basis des Arbeitnehmerentsendegesetzes in 
Deutschland ist, zielt auf eine soziale Komponente bei der Entsendung von 
Arbeitskräften ab. Bislang war nur die Setzung von Mindestbedingungen möglich. 
Nunmehr kann auch das gesamte Tarifgefüge auf entsandte Arbeitskräfte ausge-
dehnt werden. Große Änderungen durch die Richtlinie sind für Deutschland nicht 
zu erwarten, da nur repräsentative oder allgemeinverbindliche Tarifverträge auf 
entsandte Arbeitskräfte erstreckt werden können. Repräsentative Tarifverträge 
mit überdurchschnittlicher Tarifbindung gibt es jedoch in den deutschen Niedrig-
lohnbranchen nicht, und gerade die Allgemeinverbindlicherklärung wird derzeit 
weitestgehend blockiert. In einem völlig unregulierten Arbeitsmarkt drohten Ent-
sendungen das Tarifgefüge in den Zielländern der Entsendungen zu zerstö-
ren. Teure inländische Beschäftigte würden durch billige Werkvertragskräfte er-
setzt. Angesichts der enormen Lohnunterschiede in der EU sind die Anreize dazu 
gewaltig. Für Deutschland als Hauptzielland der EU-Entsendungen hat die Ent-
senderichtlinie eine besondere Relevanz. In der Fleischindustrie beispielsweise 
gibt es mittlerweile in den Kernprozessen Schlachtung und Fleischverarbeitung 
keine Stammbeschäftigten mehr (Bosch, 2019). 

Letztlich geht es bei der Entsenderichtlinie um den Schutz des gesamten Sozial-
gefüges. Der Binnenmarkt droht erheblich an Rückhalt zu verlieren, wenn 
nationale Standards nicht mehr für alle Beschäftigten gelten. So formulierte 
Mario Monti in seinem Bericht über den gemeinsamen Markt schon im Jahr 
2010: „The revival of this divide has the potential to alienate from the Single Mar-
ket and the EU a segment of public opinion, workers' movements and trade un-
ions, which has been over time a key supporter of economic integration.“ (Monti, 
2010, S. 68). 
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Eine andere Meinung 

705. Ein Mitglied des Rates, Achim Truger, kann sich der Mehrheitsposition des Sach-

verständigenrates in Kapitel 6 „Demografischer Wandel: Nachhaltige Alterssiche-

rung“ in einigen Punkten nicht anschließen. Die abweichende Meinung betrifft 

erstens die von der Ratsmehrheit bevorzugte schnelle Umsetzung einer auto-

matischen Kopplung des gesetzlichen Renteneintrittsalters an die fer-

nere Lebenserwartung ab dem Jahr 2031. Sie betrifft zweitens die Behand-

lung anderer Reformoptionen, wie insbesondere die Erhöhung der 

(Frauen-)Erwerbstätigkeit und die Ausweitung des Versichertenkreises, sowie 

drittens die Behandlung des zunehmenden Problems der Altersarmut. 

706. Die von der Ratsmehrheit präferierte Option einer schnellstmöglichen politischen 

Umsetzung der automatischen Kopplung des gesetzlichen Rentenein-

trittsalters an die fernere Lebenserwartung ab dem Jahr 2031 würde – wie 

von der Ratsmehrheit auch erwähnt – zu gravierenden Benachteiligungen 

und Problemen für zahlreiche betroffene Menschen führen. Erstens ist die Le-

benserwartung deutlich mit dem Einkommen und anderen sozioökonomischen 

Faktoren korreliert (Brussig und Schulz, 2019). Dadurch würden vor allem Men-

schen mit niedrigeren Einkommen bei einer Anhebung der Regelaltersgrenze be-

nachteiligt, weil ihre Rentenbezugsdauer aufgrund ihrer geringeren ferneren Le-

benserwartung relativ stärker eingeschränkt würde. Zweitens könnten viele Er-

werbstätige vor allem in körperlich oder psychisch besonders anstrengenden Be-

rufen mit zudem häufig geringeren Einkommen, die schon heute früher aus dem 

Erwerbsleben ausscheiden, kaum das höhere Renteneintrittsalter erreichen und 

müssten folglich hohe Abschläge auf ihre Renten in Kauf nehmen. 

707. Obwohl diese Probleme von der Ratsmehrheit identifiziert werden, werden keine 

überzeugenden Lösungsvorschläge unterbreitet, was angesichts der Kom-

plexität des Themas und der vielen noch ungeklärten Fragen auch nicht erstaun-

lich ist (Bäcker, 2018). Zwar wird der Vorschlag von Breyer und Hupfeld (2009) 

eines mit dem Einkommen degressiv zunehmenden Rentenanspruchs diskutiert, 

jedoch wegen seiner potenziell negativen Arbeitsanreizeffekte kritisiert. Zudem 

wird eine großzügigere Erwerbsminderungsrente für ältere Beschäftigte angeregt. 

Die als Beispiel angeführte Reform der Erwerbsminderungsrente in den 

Niederlanden ist jedoch wenig aussagekräftig, weil sie allenfalls verdeut-

licht, wie eine in früheren Jahren deutlich großzügiger ausgestaltete Erwerbsmin-

derungsrente drastisch reduziert, nicht aber, wie sie an steigende Bedarfe und In-

anspruchnahme im höheren Alter angepasst werden kann. Hinzu kommt, dass 

das niederländische Rentensystem aufgrund einer grundsätzlich anderen Ausge-

staltung als Grundabsicherung nicht mit dem deutschen System vergleichbar ist 

(Pimpertz, 2019). 

708. Zwar stellt die Erhöhung des gesetzlichen oder faktischen Renteneintrittsalters 

eine erwägenswerte Option zur Stabilisierung der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung dar. Aus den genannten Gründen sollte eine automatische Erhöhung 
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des Renteneintrittsalters jedoch nicht forciert werden, solange für die an-

gesprochenen Benachteiligungen und Probleme keine überzeugenden konkreten 

Lösungen vorliegen. Darüber hinaus wäre eine automatische Anpassung nach ei-

ner vorgegebenen Formel problematisch, weil sie darauf abzielte, zukünftige 

Handlungsoptionen und Reaktionsmöglichkeiten der Rentenpolitik einzuschrän-

ken. Hierfür besteht keine Notwendigkeit. Stattdessen haben Politik, Wissen-

schaft und demokratische Öffentlichkeit aufgrund der bislang geltenden renten-

politischen Regelungen (doppelte Haltelinien) noch mindestens bis zum Jahr 

2026 Zeit, nach überzeugenden Lösungen zu suchen; die bereits umge-

setzte schrittweise Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters auf 67 Jahre läuft so-

gar noch bis zum Jahr 2031. 

709. Eine besondere Dringlichkeit einer frühzeitigeren Reform, etwa wegen einer im 

Zeitablauf steigenden Tragfähigkeitslücke, lässt sich nicht feststellen. Zahlen aus 

einer älteren Berechnung aus dem Jahr 2011 dürften angesichts des mittlerweile 

noch einmal deutlich gesunkenen Zinsniveaus kaum noch verwendbar sein. Da-

von ganz abgesehen sieht der Vorschlag der Ratsmehrheit selbst eine Anpassung 

des Renteneintrittsalters erst ab dem Jahr 2031 vor, so dass sich durch eine 

schnellere Entscheidung gar keine faktischen Änderungen für die Rentenversi-

cherung ergeben würden. Andernfalls müsste sich die Ratsmehrheit für eine 

schnellere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters bereits vor dem Jahr 

2031 aussprechen. Polit-ökonomische Argumente, wonach eine schnelle Lö-

sung nötig sei, weil aufgrund eines steigenden Alters der Wahlbevölkerung die 

Aussichten auf eine Reform schwänden, lassen sich angesichts der Literaturlage 

ebenfalls nicht überzeugend begründen. Wie dargelegt stehen mit Bittschi 

und Wigger (2019) sowie Sinn und Uebelmesser (2003) eine optimistischere und 

eine pessimistischere Position gegeneinander. 

710. Ein wesentliches Element der Argumentation im Kapitel ist die fiskalische 

Tragfähigkeitslücke (Werding, 2016, 2020). Aufgrund der Art ihrer Ermitt-

lung kann diese jedoch zu problematischen Interpretationen führen: Sie be-

rücksichtigt erstens nur zukünftige Belastungen der öffentlichen Haushalte und 

zweitens – wegen der stets als Rechenkonvention vorausgesetzten Konstanz der 

Einnahmequote – nur die Auswirkungen von Maßnahmen auf die Ausgabenquote 

der öffentlichen Haushalte (Werding, 2020, S. 25 ff.; Werding et al., 2020, S. 63 

ff.). Dadurch werden systematisch Rentenreformen bevorzugt, die das 

Rentenniveau kürzen oder zu einer Privatisierung der gesetzlichen 

Rente führen. Im Extremfall würde eine Komplettabschaffung der gesetzlichen 

Rente und der Beamtenpensionen die für den Bereich der Alterssicherung ermit-

telte Tragfähigkeitslücke minimieren. Die damit verbundene massive Belastung 

der privaten Haushalte, die dann entsprechend privat vorsorgen müssten, würde 

komplett ausgeblendet. Dasselbe gilt für Teilprivatisierungen wie die Riester-

rente, die Unternehmen durch Senkung der Arbeitgeberbeiträge auf Kosten der 

Beitragszahlerinnen und Beitragszahler entlasten. Hier wäre offensichtlich eine 

umfassendere Betrachtung notwendig (Geyer, 2020).    

711. Verschiedene Reformoptionen lassen sich mittels der Tragfähigkeitslücke 

nicht sinnvoll miteinander vergleichen, sobald einige davon zu höheren 

Einnahmequoten führen, etwa aufgrund höherer Beitragssätze, eines höheren 
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Bundeszuschusses oder der Einbeziehung zusätzlicher Beitragszahlerinnen und  

-zahler sowie ihrer Einkommen in die Gesetzliche Rentenversicherung. Die höhe-

ren Einnahmequoten werden aufgrund der stets angenommenen Konstanz der 

Einnahmequote definitionsgemäß in der Tragfähigkeitslücke nicht berücksich-

tigt, obwohl die Reformen ja genau darauf abzielen, die Tragfähigkeitslücke zu 

reduzieren. Dies gilt nicht nur im Basisszenario, sondern in allen in Werding 

(2020, S. 52) sehr gut dokumentierten Reformszenarien oder Sensitivitätsanaly-

sen. So steigt in den Simulationen die Tragfähigkeitslücke beispielsweise bei einer 

dauerhaften Fixierung des Rentenniveaus bei 48 % bis zum Jahr 2080 gegenüber 

dem Basisszenario von 3,92 % des BIP auf 4,91 % des BIP, obwohl die Maßnahme 

entweder durch einen höheren Bundeszuschuss oder einen höheren Rentenbei-

tragssatz voll einnahmeseitig finanziert wird (Werding, 2020, S. 52). 

Die Ratsmehrheit nutzt korrekterweise keine Tragfähigkeitslücken zum Vergleich 

von Reformoptionen.  ZIFFER 614 Es fragt sich allerdings, auf welcher Basis sie 

dann zu ihren Tragfähigkeitsurteilen kommt. 

712. Neben der Anpassung des gesetzlichen Renteneintrittsalters nennt die Ratsmehr-

heit im Wesentlichen drei Optionen zur Reform der gesetzlichen Rentenversiche-

rung: Erstens den Übergang bei der Rentenanpassung von der Orientierung am 

Bruttolohnwachstum zur Orientierung an der Inflationsrate, zweitens die Auswei-

tung der Erwerbstätigkeit und drittens die Ausweitung des Kreises der Versicher-

ten. Alle drei Optionen werden jedoch im Vergleich mit der Anpassung des Ren-

tenalters als weniger wirkungsvoll bewertet. Im Fall der Inflationsanpassung, 

die zwar als Szenario nicht durchgerechnet wurde, erscheint dies gerechtfertigt, 

da sie zu einem deutlichen Absinken des Rentenniveaus führen dürfte, was insge-

samt die lebensstandardsichernde Funktion der gesetzlichen Rente als 

tragende Säule der Alterssicherung weiter in Frage stellen würde. 

713. Eine deutliche Ausweitung der (Frauen-)Erwerbstätigkeit könnte jedoch 

laut der von Werding (2020) durchgeführten Tragfähigkeitsanalyse die Tragfä-

higkeitslücke spürbar verringern, obwohl wie erläutert die potenziell einnah-

mequotenerhöhenden Elemente der Reform in der dort ausgewiesenen Lücke gar 

nicht berücksichtigt werden. Aufgrund der hohen Quote an teilzeitbeschäftigten 

Frauen besteht ein großes Potenzial zur Erhöhung des Arbeitsvolumens von 

Frauen (Türk et al., 2018). Dadurch ließe sich fast über den gesamten Zeitraum 

bis 2080 das Rentenniveau spürbar erhöhen bei gleichzeitig spürbar geringerem 

Beitragssatz (Werding, 2016). Letzteres gilt für viele Jahrzehnte auch für die Ein-

beziehung weiterer Gruppen von Beitragszahlerinnen und -zahlern 

wie Beamtinnen und Beamten sowie Selbständigen (Werding, 2016). 

Ohne größere Übergangsprobleme ließe sich das, wie von der Ratsmehrheit aus-

geführt, zügig für die Gruppe der bislang nicht obligatorisch abgesicherten Selb-

ständigen umsetzen. 

714. Die Einbeziehung von Beamtinnen und Beamten in die Gesetzliche Rentenversi-

cherung könnte nur unter Wahrung eines Bestandsschutzes und schrittweise voll-

zogen werden. Zudem wäre die Stabilisierung der Rentenversicherung dadurch 

im Übergang auch mit zusätzlichen Ausgaben und Finanzbedarfen in den öffent-

lichen Haushalten der Gebietskörperschaften verbunden. Das gilt aber auch 



Kapitel 6 – Demografischer Wandel: Nachhaltige Alterssicherung  

404 Sachverständigenrat – Jahresgutachten 2020/21 

für die Subventionierung der privaten Alterssicherung durch die Riesterrente 

oder die Entgeltumwandlung in der betrieblichen Alterssicherung (2. und 

3. Säule). 

715. Die Ausweitung der (Frauen-)Erwerbstätigkeit und die Einbeziehung weiterer 

Gruppen von Beitragszahlerinnen und -zahlern könnte in einem Maßnahmenmix 

mit anderen Maßnahmen kombiniert werden. Eine gezielt mit Blick auf den 

Arbeitsmarkt gesteuerte Einwanderungspolitik, eine systemgerechte Finan-

zierung versicherungsfremder Leistungen in der Rentenversicherung 

(Meinhardt, 2018) sowie ein moderater Anstieg der Rentenversicherungsbeiträge 

über 20 % hinaus in kleinen Schritten könnten wesentlich und über viele Jahre 

hinweg zur Stabilisierung der Gesetzlichen Rentenversicherung als tragender 

Säule der Alterssicherung beitragen. Bis dahin sollte sich auch die Frage von Not-

wendigkeit und Durchführbarkeit einer Erhöhung des gesetzlichen oder fakti-

schen Renteneintrittsalters überzeugend klären lassen. 

716. Die von der Ratsmehrheit befürwortete Wiedereinsetzung des Nachholfak-

tors im Jahr 2021, um einen durch die Corona-Krise bedingten leichten lang-

fristigen Anstieg des Rentenniveaus zu verhindern, erscheint nicht zwingend. 

Zwar sind die krisenbedingt sprunghaften Rentenanpassungen äußerst komplex 

und schwer verständlich (Viebrok, 2020); die Entscheidung über das mittelfris-

tige Rentenniveau, die ohnehin für die Zeit nach 2026 ansteht, sollte jedoch ex-

plizit politisch getroffen und nicht durch die Wiedereinführung des Nachholfak-

tors präjudiziert werden. 

717. Der Sachverständigenrat beschäftigt sich auch mit dem Problem der Altersar-

mut. Im Gegensatz zu Feld und Nientiedt (2020) verwendet er dabei nicht nur 

die relativ niedrige Grundsicherungsquote der Älteren, sondern mit der Armuts-

gefährdungsquote auch einen weiteren üblicherweise herangezogenen Indikator. 

Während die Grundsicherungsquote der Älteren von 2005 bis 2018 von 2,2 % auf 

3,2 % gestiegen ist, weist die Armutsgefährdungsquote deutlich höhere Werte aus 

und ist in demselben Zeitraum von 11,0 % auf 14,7 % gestiegen. Allerdings wird 

dieser massive Anstieg des Armutsrisikos bei Älteren in den vergangenen 

20 Jahren von der Ratsmehrheit dahingehend relativiert, das Risiko sei im Jahr 

2018 mittlerweile so hoch wie in der Gesamtbevölkerung und wesentlich geringer 

als bei Kindern. 

718. Insbesondere der Vergleich mit dem Armutsrisiko von Kindern ist nicht 

angebracht. Da Kinder üblicherweise kein Einkommen erzielen und zudem bei 

unzureichender Kinderbetreuung die Einkommenserzielung für die im Haushalt 

lebenden Erwachsenen erschwert wird, verschlechtert sich durch das Vorhanden-

sein von Kindern im Haushaltskontext tendenziell das Haushaltseinkommensni-

veau; statistisch gesehen erhöhen Kinder dadurch das Armutsrisiko (Grabka und 

Goebel, 2017, S. 81). In Haushalten von Rentnerinnen und Rentnern leben dage-

gen üblicherweise keine Kinder. Bei der Kinderarmut und den Möglichkeiten 

zu ihrer Bekämpfung handelt es sich durchaus um ein Thema, das eine ausführli-

chere zukünftige Behandlung durch den Sachverständigenrat rechtfer-

tigen würde. Diese sollte dann allerdings weit über eine kurze Randbemerkung 

mit dem Ziel der Relativierung von Altersarmut hinausgehen. 
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719. Darüber hinaus kann es durchaus Grund zur Sorge sein, wenn die Bevölkerungs-

gruppe der Rentnerinnen und Rentner, der es historisch in der Bundesrepublik 

über lange Zeiträume im Vergleich der Altersgruppen besonders gut ging, diese 

Stellung innerhalb weniger Jahre verloren hat und in Zukunft sogar zurückzufal-

len droht. So dürfte sich das Problem der Altersarmut in den kommenden 

Jahren noch deutlich verschärfen. Die Armutsrisikoquote dürfte schon im Zeit-

raum von 2025 bis 2029 auf über 20 % weiter ansteigen (Geyer et al., 2019a). Im 

Kontext der Rentendebatte ist dies deshalb besonders relevant, weil neben den 

unterbrochenen Erwerbsbiographien für die Zukunft gerade auch die Senkung 

des Rentenniveaus aufgrund der Rentenreformen der Vergangenheit 

zur Erhöhung der Altersarmut beitragen dürfte (Buslei et al., 2019a). 
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